
5058 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

Bericht 
des Rechtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 12. Juli 1995 betreffend einen 
Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Slowakischen Republik 
über die Ergänzung des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe 
in Strafsachen vom 20. April 1959 und die Erleichterung seiner Anwendung 

Der Anwendungsbereich des Vertrages ist auf ,Rechtshilfe für strafba
re Handlungen beschränkt, die in beiden Vertragsstaaten gerichtlich 
strafbar sind. 

Der gegenständliche Beschluß des Nationalrates hat die Vereinfachung 
des Rechtshilfeverkehrs zum Ziel. Die Rechtshilfe wird auch auf strafbare 
Handlungen ausgedehnt, die in einem der beiden Vertragsstaaten in die Zu
ständigkeit des Gerichtes und im anderen Vertragsstaat in die Zuständig
keit der Verwaltungsbehörde fallen. 

Der unmittelbare Verkehr zwischen den österreichischen Gerichten und 
Staatsanwaltschaften einerseits und den slowakischen Gerichten und 
Staatsanwaltschaften andererseits wird eingeführt. Auch Ersuchen um Über
nahme der Strafverfolgung können unmittelbar zwischen den Staatsanwalt
schaften gestellt weren. 

Dem Nat i ona 1 rat ersch i en bei der Genehm; gung des Absch 1 usses des 
vorliegenden Abkommens die Erlassung von besonderen Bundesgesetzen im 
Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes in die 
innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der· Vorlage am 18. Juli 1995 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Stefan Prähauser 
Berichterstatter 

23000. 0090/10·l2. 3/95 

Wien, 18. Juli 1995 

Walter Strutzenberger 
Vorsitz gern. § 28 Abs. 4 GO-VG 
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